
KGV   Kirchsteig   e.V.   Lüneburg  
 

Antrag   auf   Kleintierhaltung  
 

  Garten-Nr.:    _________                 Pächter: _________________________________________________  
 

Hiermit   beantrage   ich,   mir   folgende   Haltung    von   Kleintieren     mit   maximal   vier   Tieren   insgesamt    in  

meinem   oben   angegebenen   Kleingarten   zu   genehmigen:  

□    Haltung   von   Hühnern    (kein   Hahn ) □     Haltung   von   Tauben  □     Haltung   von   Ziervögeln  

□     Haltung   von   Kaninchen  □     Haltung   von   Hasen □     Haltung   von   Meerschweinchen  

□     Haltung   von   Laufenten  

 

Grenzabstand   zu   Lauben   und   Sitzplätzen   der   Nachbarn:   ____________ (mindestens   5   Meter)  

Zustimmung   der   Nachbarn:  

Gartennummer   _______ Name   ______________________ Unterschrift   ______________________  

Gartennummer   _______ Name   ______________________ Unterschrift   ______________________  

Gartennummer   _______ Name   ______________________ Unterschrift   ______________________  

Gartennummer   _______ Name   ______________________ Unterschrift   ______________________  

 

Mir   ist   bekannt,   dass   mit   der   Tierhaltung   erst   begonnen   werden   darf,   wenn   die   Genehmigung   des  
Vorstandes   vorliegt.  
Das   Tierschutzgesetz   (TierSchG),   das   Tierseuchengesetz   (TierSG)   sind   einzuhalten.   Ich   werde   meinen  

Meldepflichten   beim   Veterinäramt   (jegliche   Geflügelhaltung)   und   der   Tierseuchenkasse   (für   Geflügel   außer  

Tauben)   nachkommen   und   dem   Vorstand   einen   Nachweis   darüber   erbringen.   Tiere   sind   Ihrer   Art   und   Bedürfnissen  

entsprechend   angemessen   zu   ernähren,   pflegen   und   verhaltensgerecht   unterzubringen.   Die   Haltung   von   Tieren  

zur   Zucht   oder   gewerblichen   Zwecken   ist   ausgeschlossen.   Für   ein   für   die   Haltung   erforderliches   neues   Bauwerk   ist  

ein   gesonderter   Bauantrag   mit   Maßen   erforderlich.   Die   Kleintierhaltung   ist   aufzugeben   und   alle   Einrichtungen  

entschädigungslos   zu   entfernen,   wenn   die   die   vorgenannten   Regeln   nicht   eingehalten   werden,   die   Kleintierhaltung  

zu   einer   unzumutbaren   Belastung   für   die   Nachbarn   führt   oder   der   Pachtvertrag   für   den   Garten   gekündigt   wird.   Zur  

Kontrolle   der   Tierhaltung   darf   der   Vorstand   nach   vorheriger   Ankündigung   im   Beisein   des   Pächters   den   Garten  

allein   oder   mit   dem   Veterinäramt   betreten.   Mit   den   vorstehenden   Bedingungen   erkläre   ich   mich   einverstanden.   Die  

Genehmigung   ist   nicht   übertragbar.  

 

 

Unterschrift   Pächter   _______________________ Ort,Datum   ___________________________  

 

□    gesehen,   geprüft   und   freigegeben   ___________________________________________________  

 

Unterschriften   Vorstand   ______________________________ Lüneburg,   den   ___________________  

©   KGV   Kirchsteig   e.V.   Lüneburg  


